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HINWEIS: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text die weibliche Form gewählt. 

ALTERNATIVENERGIEFÖRDERUNG 

gültig ab 20.03.2012 

 

Ansuchen um gemeindeeigene Alternativenergieförderung 
 
 
Fördervoraussetzung:  

• Photovoltaik- und Solaranlage: Elektroprüfbericht der Anlage 
Heizungsanlagen jeglicher Art: Bescheinigung fachgerechter Aufstellung und Befund über die 
  Eignung der Abgasführung (Attest Rauchfangkehrer) 

• Hauptwohnsitz in der Gemeinde 

• Förderung gilt nur für Wohnobjekt 

• Förderhöhe: 2 % der Anschaffungskosten bei biogenen Heizungsanlagen (bis max. € 400) 
 bei Photovoltaikanlagen: 60 € pro kW (bis max. 5 kW) 

• Gesamtförderhöhe: max. 600 € pro Wohnhaus (bei mehreren Vorhaben innerhalb der letzten 
  zehn Jahre) 

 
 
Antragstellerin: 
 
Name:  ______________________________________  geb.am:  ________________________  

Adresse:  ____________________________________  Tel.Nr.:__________________________  

 

Liegenschaft: 
 
Katastralgemeinde:  ______________________ GrundstücksNr.:  ____________  EZ: ________  

Vorhaben:  

 Erdwärmeheizung  Hackschnitzelheizung  Holzvergaserheizung  Pelletheizung  

 Photovoltaikanlage  Solaranlage  Wärmepumpe   

Anschaffungskosten:  ________________________   

 

Bankverbindung: 
 
Kontoinhaberin:  _______________________________________________________________  

IBAN:  ________________________________  Institut:  _______________________________  

 

Hiermit ersuche ich um Auszahlung der Förderung auf das oben genannte Konto und bestätige die 
für die Auszahlung notwendigen Fördervoraussetzungen (siehe oben) zu erfüllen. Der 
Elektroprüfbericht der Anlage bzw. die Bescheinigung über die fachgerechte Aufstellung und ein 
Befund über die Eignung der Abgasführung (Attest Rauchfangkehrer) liegt/liegen in Kopie bei. 

 
 

 Datum Unterschrift der Förderwerberin 


